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ireie und hansestadt Hamburg.
Gesetz, betreffend die Gehaltsverhältniffeder ordentlichen Lehrer

an den höheren Staatsfchulen. Vom 29. Januar 1877.

Der Senat hat in Uebereinstimmnng mit der Bürgerschaft

beschlossenund verkündet hierdurch als Gesetz was folgt:
Vom l. April 1877 an gelten für die künftig an den hö-

heren Staatsschulen anzustellenden ordentlichen Lehrer die nach-
stehenden Bestimmungen:
§. l. Die Stellen der ordentlichen wissenschaftlichen Leh-

rer der Gelehrtenschule und der Realschule werden dem Gehalte
nach in 3 Klassen eingetheilt.

Die Lehrer der ersten Gehaltsklasse beziehen ein Gehalt
von 5800 M., welches alle 5 Jahre um 700 M. bis aus 7200 M.

steigt. Diejenigen 5 Lehrer erster Gehaltsklasse an der Gelehr-
tenschule, welche den Titel ,,Prosessor«führen, (f. auch Senats-
und Bürgerschafts-Beschlüssevom 28. Oktober 1868X10. Februar
1869 und 28. November 1873-4. März 1874) erhalten außer
ihrem Gehalte freie Amtswohnungoder falls ihnen solche nicht
gewährt werden kann, Mietheentschädigung,welche ihnen aus

H

das Gehalt nicht angerechnet werden.
Das Gehalt in der zweiten Klasse beginnt mit 4200 M.

nnd steigt alle 3 Jahre um 450 M. zu 6000 M.

.

Das Gehalt in der dritten Klasse beträgt 2700 M., mit
GleicherSteigerung wie in der zweiten Klasse bis zu 4500 M.
§. 2. Die ordentlichen wissenschaftlichen-Lehrerder höhe- ; Fremde hierher berufenen Lehrern zu gewähren sind,ssindeu die

T Bestimmungen der Reichs-Verordnung vom 21. Juni 1875, be-

tze der zweiten und dritten Klasse der i

km Bürgerschulewerden na d
« ·

-

. em Ge alte in 2 Kla en ein e-

theilt, für welche die Sä
ch h ss g

im §. l erwähnten Schulen gelten.

«

§« Dle Gehaltsverhältnisseder ordentlichen technischen
Lehrersind denen der dritten Klasse der ordentlichen wissenschaft-
lIcheULehrer gleich- Dasselbe gilt von den Gehaltsverhcinuis-
sen der an den höheren Staatsschulen fest Angestellten Huma-
rifüschgebildeten Lehrer, welche die Prüfung für Mikkelfchulen

l

bestandenhaben. Die Gehalte aller anderen seminaristisch ge-

glldetenLehrer der höheren Staatsschulen und der ordentlichen·
NWer an den Vorschulen richten sich nach den f1"lrDie Wan-

SestellkeuLehrer an den öffentlichenVolksschulm der Stadt

Ietzt gelte-übenoder künftig zu erlassenden Bestimmungen Da-

ZachbetraOst-gegenwärtigdas Gehalt 2250 M., steigend nach fünf
Jahren AUf2520 M. und nach abermals fünf Jahren auf 2880 M-

§. 4. Die Stelle, welche ein ordentlicher Lehrer in einer

Gehaltsklasse bekleidet, gewährt ihm kein Anrecht auf Beförde-

rung in die höhere Gehaltsklasse, vielmehr ist die zur Befetzung
einer Vakanz in der letzteren berufene Behörde in ihrem Wahl-
rechte unbehindert. Wird ein Lehrer aus einer niedrigeren Ge-

haltsklasse in eine höhere versetzt, deren Anfangsgehalt gerin-
ger ist als sein bisheriges Gehalt, so wird das Letzterevon ihm
fort bezogen, bis er durch die Alterszulage Anspruchauf ein

höheres erhält.

§. 5. Die den vor-erwähntenGehaltssätzenentsprechenden
Verpflichtungen der ordentlichen Lehrer richten sich nach den Be-

stimmungen des von der zuständigenSektion der Oberschulbe-
hörde festzustellenden Regulativs, beziehentlich einer etwaigen
zwischender Sektion und dem Lehrer getroffenen Vereinbarung

§. 6. Auf dem Wege der Vudgetbewilligung oder auf Be-

schlußvon Senat und Bürger-Ausschußkann einem neu ange-

stellten Lehrer sofort bei der Anstellung das ihm nach gesetzli-
f cher Bestimmung erst nach Ablauf mehrerer Jahre durch Al-

terszulage zukommende höhere Gehalt seiner Gehaltsklasse be-

willigt werden. Wird dadurch das Maximalgehalt der Gehalts-
klasse nicht erreicht, so beginnt die Verbesserung des Gehaltes
durch Alterszulage nach Ablauf der ersten drei, beziehentlich
fünf Jahre.

«

§. 7. Hinsichtlichder Entschädigungen,welche den aus der

tressend Tagegelder und Umzugskosten der Reichsbeamten (Reichs-
gefetzblatt Nr. 218), analoge Anwendung. Dieselben erhalten

1) Tagegelder für die Dauer der Reise nach l des ge-

dachten Gesetzes,
2) Fuhrkosten nach §§. 4 und 7,

3) Umzugs- und Transportkosten nach §§. 10, 12, 13 und

14, jedoch ohne Abzug der Hälfte der Einkoinmenver-

- besserungund, so lange die Gehalte der Lehrer in Ham-
—

burg nicht pränumerandobezahlt werden, mit einem

Zuschlag von je 50 pCt., und endlich
4) eventuell eine Miethevergütungnach dem letzten Alinea

des §. 10.-

sl·)Deutsche Schulgesetz-Samml. Jahrg. 1875 Nr. 28.
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Bei Berechnungder Beträge werden für die Direktoren
die Sätze unter III., für die übrigen Lehrer die Sätze unter

lv. angewendet.
Transitorische Bestimmungen.

Zu §§. l-—3.
Die gegenwärtig angestellten Lehrer haben sich in einer ih-

nen zu bestimmenden Frist zu erklären, ob sie künftignach den

bisher für sie geltenden oder nach den neuen Bestimmungen
die ihnen zukommende Alterszulage berechnet sehen wollen.

Diejenigen, welche in der ihnen gestellten Frist sich nicht
für die Wahl der neuen Bestimmungen entscheiden, haben spä-
ter keinen Anspruch auf Anwendung derselben.

Gegeben in der Versammlung des Senates, Hamburg, den

29. Januar 1877.

KönigreichPreußen.
Gesetz, betreffend die Beseitigung einzelner kirchlicher Abgaben

und Leistungen für Schul-, Kommunali und Armenzwecke.
Vom 4. Juli 1876.

,

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der

Monarchie, was folgt:
§. 1. Jn den vormals Königlich Sächsischen Landesthei-

len wird die durch das Reskript vom 16. Juli 1813. — Ill.

Fortsetzung des Codicjs Augustei 1. Abtheilung S. 87 — für

Schulzweckeangeordnete Abgabe von Trauungen,«sowie die da-

selbst vorgeschriebene Kollekte mit dem Tage der Verkündung
dieses Gesetzes aufgehoben.

-

.

-§. 2. Die anderweit von Tausen, Trauungen und kirchli-
chen Begräbnissen für Schul-, Kommunal- und Armenzweckezu

entrichtenden Abgaben, sowie die auf den §§. 4, 5, 13 und 1·7

der Prinoipia regulativa vom 30. Juli 1736 beruhenden Ver-

pflichtungen kommen vom 1. Januar 1877 in Wegfall.
§.3. Lehrer, welche auf den Ertrag der aufgehobenen

Abgaben einen Anspruch haben, sind von den zur Unterhaltung
der Schule Verpflichteten nach dem sechsjährigenDurchschnitte
der Einnahme zu entfchädigen.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift
und beigedrucktemKöniglichen JnsiegeL

'Gegeben Bad Ems, den 4. Juli 1876.

(L. S.) Wilhelm.

Fürst v. Bismarck. Camphaufen. Gr. zu Eulenbnrg.
Leonhardt. Falk. v. Kameke. Achenbach. Frieden-

thal. Hofmann·

Ministerial- Erlaß, den katholischen Religionsunterricht in den

Volksschulenbetreffend. Vom 6. Dezember 1876.
-

Berlin, den 6. Dezember 1876.

Ew. Hochwürden eröffne ich auf die Eingabe, welche Sie

am 8. v. M. mit mehreren anderen Geistlichen an mich gerich-
tet haben, hiermit Folgendes:

·

Die Volksschule ist eine Veranstaltung des Staates, an

welcher jede unterrichtliche Thätigkeitnur im Auftrage des Staa-

tes ausgeübt werden kann. Dieser durch Verfassung und Lan-

desgesetz festgestellteund durch eine hundertjährigeGeschichte des

preußischenVolksfchulwesens bestätigteGrundsatz darf auch hin-
sichtlich des Religionsunterrichtes eine Abänderung nicht erfah-
ren, wenn auch der Natur der Sache nach den betreffenden Re-

ligionsgesellschasten bezüglichdes sachlichenInhaltes dieses Un-

terrichtcs jede mögliche Gewähr gegeben wird. Wenn Ew.

:
l
i

l

Hochwürdenin Jhrer Eingabe von einer entgegengesetzten prin-
zipiellen Auffassung ausgehen, so findet eine solche in den

Staatsgesetzen keine Begründung. Jnsbesondere weisen die von

Jhnen angeführten Bestimmungen des Allgemeinen Landrechtes
in erster Linie nicht auf den schulplanmäßigen, sondern den

kirchlichen Religionsunterricht hin, welcher von meinem Erlasse
vom 18. Februar cr. nur äußerlichbetroffen wird. Jn zweiter
Stelle aber beziehen sich dieselben auf die Rechte und Pflichten der

in der Regel mit der örtlichenSchulaufsicht betrauten Geistlichen.
Insoweit aber die Vorschriften des Schlesischen Schulregle-

ments vom 11. Mai 1801 in Betracht kommen, ist bereits in

den Kommissionsverhandlungen des Hauses der Abgeordneten
Seitens der Staatsregierung darauf hingewiesen worden, wie

insbesondere der maßgebende§. 48 desselben in dem erwähnten
Erlaß bis zu dem Grade Berücksichtigunggefunden, daß in.

dem letzteren sogar einzelne Wendungen des Reglements aufge-
nommen seienf Daß übrigens auch in diesem §. es sich nur

um einen Ausfluß des von den Geistlichen des Ortes zu üben-

den staatlichen Schulaufsichtsrechtes handelt, ist unzweifelhaft
Rücksichtlichder dem Artikel 24 der Verfassungsurkunde

vom 31H Januar 1850 gegebenen Auslegung verweise ich gleich-
falls auf die desfallsigen Verhandlungen in der letzten Sefsion
der beiden Häuser des Landtages-

Nach Vorstehendem bin ich nicht in der Lage, dem Antrage
Ew. Hochwürdenzu entsprechen, muß vielmehr den Erlaß vom

18. Februar cr. in allen Punkten als gesetzlichbegründet und

durch das Jnteresse der Schule geboten, aufrecht erhalten.
Der Minister der geistlichenec. Angelegenheiten

"

An Falk. ·

den Pfarrer zu St. Mauritius Herrn Fischer
Hochwürdenin Breslau.

U. Ill. 14244.

Verfügungder KöniglichenRegierung zu Potsdant, die Präpa-
randenbildnng betreffend. Vom 4. November 1876.

Euer Hoch- und Hochehrwürdenveranlassen wir nachstehende
Verfügung zur Kenntnißnahme und Nachachtung an die in Ih-
rer Kreisschulinspektion befindlichen Präparandenlehrer sofort
gelangen lassen zu wollen.

Jm vergangenen Jahre sind bei den Seminarien zu Kö-

penick, Qranienburg, Kyritz und Neu-Ruppin 87 Präparanden

zu den Aufnahmeprüfungenerschienen, von denen 62 eine un-

bedingte, 10 eine versuchsweise Aufnahme gefunden haben und

15 als unreif für die Seminarbildung zurückgewiefenwerden

mußten. Zur Zeit sind in den genannten Seminarien -97 Se-J

minaristenstellen unbesetzt. —

.

Es werden 1877 voraus-sichtlich97 Seminar-Abiturienten,
.

1878 do. 93 do« do.

1879 aber nur 79 do.
«

do.

in’s Lehramt iibertreten.
«

Wir müssen es daher den Kreis- und Lokalschulinspektoren,
sowie den Lehrern wiederholentlichdringend ans-Herz legen,
fähige junge Leute für den Eintritt in’s Lehramt gewinnen zu

wollen, da mit der Aufbesserung der Lehrergehälterenergisch
fortgefahren wird und auch jeder Lehrer zu einem ausreichen-
den Einkommen gelangen soll.

Doch kommt es nicht sowohl auf eine ausreichende Zahl
von Präparanden, sondern noch vielmehr auf eine sorgfältige
Auswahl und Vorbildung derselben an. Beides ist noch nicht
mit der nothwendigen Sorgfalt geschehen. Ein Präparand hat

z. B. wegen Krankheit am Knochenfraßemüssen zurückgewie-
sen werden!
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Solche Präparanden, die, wenn auch noch so fleißig und

strebsam, an körperlichenGebrechen, schwacher Brust, kranken

Augen, überhaupt schwächlicherKörperbeschafsenheitleiden, oder

welche, wenngleich körperlichgesund, mangelnde geistige Befä-

higung zeigen, müssen ohne Weiteres entlassen werden, damit

sie rechtzeitig einen für sie passenderen Beruf erwählen
können.

Was nun die Vorbildung der zu den Aufnahmeprüfungen

gekommenen Präparanden betrifft, so muß von den Prüfungs-

Kommisfarien gern zugestanden werden, daß in einzelnen Fä-
chern ein entschiedener Fortschritt gegen früher wahrnehmbar
hervorgetreten ist und wir müssen den oft in mühevollerArbeit

stehenden Präparandenbildnern dafür unsere Anerkennungaus-

sprechen; aber es sind auch noch manche Mängel offenbar ge-

worden, die, wenn die Ziele der jetzigen Seminarbildung er-

reicht werden sollen, beseitigt werden müssen.
Auf Grund der von den Prüfungs-Kommissionen von uns

eingeforderten Wahrnehmungen bei den Aufnahmeprüfungenhe-
ben wir Folgendes zur Beachtung hervor;

A. Als ein Mangel allgemeiner Bildung zeigte sich bei den

Präparanden Unbehilflichkeit im» Gebrauche der Mutter-

sprache; die Antworten ließen folgerechtes Denken vermis-

sen; es trat nicht selten nur äußerlichesWissen ohne in-

,

neres Verständniß hervor.
«

B. Jn der Religion waren die in den Allgemeinen Be-

stimmungen gestecktenZiele nach keiner Seite hin genü-
gend erreicht. Es fehlte eine Bekanntschaft mit der hei-
ligen Geschichte alten und neuen Testamentes und·

sichere Kenntniß des gelobten Landes. Die biblischen Ge-

schichten wurden weder ausreichend sicher erzählt, noch
konnte die Mehrzahl der Präparanden über den religiö-
sen und sittlichen Jnhalt derselben die erforderliche Aus-

kunft geben. Eine oft überraschendeUnbekanntschaft mit

der Bibel überhaupt trat nicht selten hervor. Verständ-
niß, Vortrag und damit verbundene richtige Betonung der

verlangten Katechismusstücke fehlte oft. Eine sichere
Kenntniß der zu lernenden 20 Kirchenlieder und ihrer
Verfasser ist bei den meisten Prüflingen vermißt worden.

C— JU der deutschen Sprache sind die in den Allgemeinen Be-

stimmungen festgesetztenZiele nur bei Einzelnen erreicht
worden, die bei weitem meisten Prüflinge zeigten sich auch
in den Elementen der Grammatik unsicher. Den aufge-
sagten Gedichten fehlte Reinheit in Artikulation der Laute,
richtige Betonung, Gliederung der Gedanken und Modu-

v lationder Stimme. Zwar ist die mündliche und schrift-
llche Gedankendarstellungreiner von gröberen Verstößen

Hegendie Spmchgesetzegeworden; doch muß dieselbe noch
Immer sorgfältigerin und außer den Lehrstunden seitens
der Praparandenlebrerund Präparanden geübt und ge-

pflegtWerden- damit für den richtigen Gedanken auch der

adäquate Ausdruck zu Gebote stehe.
D« Jm Rechnen ist Gewandtheitund Sicherheit, im Kopf-

rechnen in den vier Spezies mit ganzen Zahlen und mit

«

gemeinen Brüchen vermißt worden. Dagegen waren die

LeistungenimRechnen mit Dezimalen befriedigenden Ein-

sicht-Verständniß und geschickteLösung bei den bürger-
lichen Rechnungsarten getrost bei einfachen Regel de tri-

Aufgabewtrat nur vereinzelt ingenügender Weise auf.
Die Präparandenlehrer müssen hier den bezüglichen
Weisungender Allgemeinen Bestimmungen genau nach-
kommen«

E. In den Elementen der Planimetrie, Flächen- und Raum-

berechnungen wollten einige Präparanden gar keinen Un-

terricht erhalten haben!
P. Jn der Geschichte trat nicht überall ausreichende Sicher-

heit des Wissens in Bezug auf die Hauptdata hervor;
und die großenEreignisse der letztvergangenen Jahre wur-

den kaum durch einige Namen nnd Daten gekennzeichnet
G. Inder Geographie und Naturgeschichte trat aus den spo-

radischen Kenntnissen der Präparanden nicht hervor, daß sie
einen sorglich geordneten, die Sache klar und scharf erfassen-
den Unterricht empfangen hatten. Eine gedächtnißmäßige
Aneignung von Namen und Einzelheiten ohne ans An-

schauung begründeteklare Vorstellung entbehrt der noth-
wendigen fundamentalen Grundlage zu einem festen Ausbau.
Alle Präparanden müssen einen wohl überlegtenGang im

Schreibunterrichte durchmachen und sichtäglichhierin üben,
damit die Klagen über ungefälligeHandschriften immer

mehr zurücktreten.
I. Ganz ungenügend waren die Leistungen im Turnen. Von

25 Prüflingen hatten z. B. nur 5 überhaupt darin Un-

terricht erhalten und nur Einer genügte den Forderungen!
K. Jn der Musik ist eine einfache aber gründlicheEinwei-

fung in die allgemeine Musiklehre allseitig vermißt wor-

den. Jm Gesange ist den Anforderungen der Allgemei-
«

nenBestimmungen nur selten annährend genügt worden.

Dabei machen wir die Präparandenlehrer ernstlich darauf
aufmerksam, die in der Mutation befindlichen Stimmen

ihrer Zöglinge nicht durch unangemessene Forderungen
zu schädigen.

Choralmelodien und Bolkslieder, die schon in der Schule
sicher eingeübt sein sollten, wurden unsicher und ohne
Stimmbildung gesungen.

« Auf dem Klaviere vermochten nur Wenige die Tonlei-

tern geläufig mit richtigem Fingersatze, auf der Geige mit

festem Striche und richtiger Bogenhaltung zu spielen.
Ebenso gelang es nur Einzelnen, kleineleichte Stücke seh-
lerlos und taktmäßigvom Blatte abzuspielen.
Borübungen im Qrgelspiele waren bei vielen garnicht

gemacht worden und Diejenigen, welcheOrgelübungenge-

macht hatten, genügten nicht den Anforderungen
Indem wir hier diese Zusammenstellung der bei den Auf-

nahmeprüfungenhervorgetretenen Mängel zur aufmerksamsten
Beseitigung für die Präparandenlehrerzusammengestellthaben,
sind wir uns wohl bewußt,daß die Anforderungen, welche im

Jnteresse einer tüchtigenLehrerbildung an die künftigenSemi-

naristen gestellt werden müssen,nicht leicht zu erwerben und· für

die Lehrer eine mühevolle Aufgabe stellen, aber es handelt sich
hier um das hohe Ziel, unserer theuren Jugend Lehrer heran-

zubilden, die kenntnißreichund gesinnungstüchtigihre großeAuf-

gabe erfolgreichzu lösen im Stande sind. Und hieran in dop-

pelter Weise mitgearbeit zu haben, muß für die Präparanden-
bildner ein erhebendes Bewußtsein bleiben. Wir aber haben

durch die obige Zusammenstellung nur ihnen helfend zur Seite

stehen und die Gesichtspunkte von Neuem hervorheben wollen-

P

auf die sie ihre Aufmerksamkeit zu lenken haben, um die ge-

stecktenZiele um so sicherer zu erreichen.
Königliche Regierung.

Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.
An

sämmtlicheHerren Kreisfchulinspektoren
des diesfettigenRegierungsbezirkes.
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Verfügung des Evangelischen ObersKirchenraths, das Diszipli-
narsVerfahreu bei Dienstvergehen der Superintendenten, Geistli-
chen und niederen Kirchendiener betreffend. Vorn 24. Mai 1876.

Berlin, den 24. Mai 1876.

Nach Vorschrift des §. 7 Nr. 6 der Generalfynodal - Ord-

nung vom 20. Januar 1876-I«)sollen bis zur anderweiten kir-

chengesetzlichen Regelung der Disziplinargewalt bei Dienstver-

gehen der Superintendenten, Geistlichen und niederen Kirchen-
diener auf das förmlicheDisziplinar-Verfahren, sowie aus die

vorläufige Dienstenthebung die Bestimmungen der §§. 22, 23

Dir. 1, 24, 27, 28, 31 bis 45, und 48 bis 54 des Gesetzes
VVM 21s Juli 1852 (G.-S. S. 465) mit der Maßgabe zur

Anwendung kommen, daß die in dem genannten Gesetze dem

Disziplinarhofe und den Provinzial-Behörden beigelegten Be-

fugnisse von den Provinzial-Konsistorien nach den für das Ver-

fahren bei den Provinzial-Behörden vorgeschriebenen Bestim-

mungen zu üben sind, die dem Disziplinarhof beigelegte gut-

sachtlicheThätigkeit sortsällt und die Zuständigkeitendes Mini-

sterial- beziehungsweise StaatsiMinisterialressortes dem Evan-

gelischen Ober-Kirchenrathe zukommen.

Jn Folge dieser Uebertragung von Bestimmungen des

staatlichen Gesetzes über das förmliche Disziplinar-Verfahren
auf das kirchlicheGebiet ist nunmehr auch auf diesem ein nach
den Grundsätzen des Anklage-Prozesses und der Mündlichkeit

geordnetes Untersuchungs-Verfahren zur Einführung gelangt.
Die entscheidende Disziplinar-Behörde ist bei Prüfung der er-

hobeneu Beweise fortan nicht mehr an die in der Kriminal-
Ordnung vom ll. Dezember 1805 aufgestellten Beweisregeln
gebunden, die Grundlagen für ihr Urtheil über die Schuldfra-
gen bilden nicht mehr allein die schriftlichenUntersuchungs-Ver-
handlungen, und in das Verfahren tritt ein Vertreter der An-

klage mit der amtlichen Verpflichtung ein, das öffentlicheJn-
teresfe bei den zu ,fällendenDisziplinarsEntscheidungen wahrzu-

nehmen, zu welchem Behufe denselben die Befugniß zur Ein-

legung der Berufung gegen die erstinstanzlicheEntscheidung bei-

gelegt ist.
So bieten sich in dem neu geordneten Verfahren vollstän-

diger wie bisher die Mittel dar, um zu einer der Sachlage und

dem Rechte entsprechenden Erledigung der Disziplinarsachen zu

gelangen.
Die Normen, deren es für die Ausführung bedarf, sind

theils durch die auf das kirchlicheGebiet übertragenenVorschrif-
ten des Disziplinar-Gefetzes selbst, theils durch die ihre kirch-

liche Anwendung regelnden Bestimmungen der Generalsynodal-
Ordnung a. a. O. genügend bestimmt, so daß schon deshalb
von dem Erlasfe einer Ausführungs-Jnstruktionabgesehen wor-

den ist. Doch halten wir für angemessen, der Beachtung des

KöniglichenKonsistoriums die folgenden Bemerkungen zu em-

pfehlen.

klärt, und wie aus dem Jnhalte der von ihr bezeichnetenPa-
ragraphen des Disziplinar-Gesetzes hervorgeht, bezieht sich die

in dem kirchlichen Gebiete eintretende Neuerung nur auf das

förmliche Disziplinar-Berfahren und die vorläufige

Dienstenthebung Es verbleibt daher sowohl das die Dienst-

vergeheu und deren Strafen betreffende materielle Disziplinar-
recht, als auch das Verfahren bei den im Dienstaufsichtswege
aufzuerlegenden Rügen und Ordnungsstrafen in unveränderter ;

Geltung.

M) DeutscheSchulgefetz-Samml. Jahrg. 1876 Nr. 23 u. ff.
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Die angeordnet-e Veränderung des Verfahrens greift ferner
nur Platz bei den Dienstvergehen der Superintenden-
ten, Geistlichen und niederen Kirchendiener (§. 556 U.

II A. L.-R., §. 138 der Rheinisch-WestfälischeuKirchenordnung).
Sie findet demnach weder bei Pflichtverletzungen der Aeltesten,
noch dann Anwendung, wenn ein Geistlicher, welcher wegen
Krankheit, Schwachheit oder Alters sein Amt nicht mehr gehö-
rig verwalten kann, der Emeritirung widerspricht nnd damit

das aus Festsetzungder letzteren gerichtete Verfahren herbeiführt.
Die Disziplinar-Behörden des neuen Verfahrens sind

die Provinzial-Konfiftorien und der Evangelische Ober-Kirchen-
rath. Eine dem Disziplinarhofesdes Staatsgesetzes analoge
besondere Behörde ist in das kirchliche Verfahren nicht einge-
führt; es fällt demnach hier die in dem Staatsgesetze gemachte
Unterscheidung eines Verfahrens vor dem Disziplinarhofe und

vor den Provinzial-Behörden weg und die Verhandlung erfolgt
in dem einheitlichen Verfahren, welches fich aus den im §. 7

Nr. 6 der Generalshnodal-Ordnung bezeichneten Paragraphen
des Staatsgefetzes ergiebt. Hierbei fungiren die Provinzial-
Konsistorien durchweg als Disziplinar-Behörden erster Instanz
und üben insoweit auch die dem Disziplinarhofe beigelegten
Befugnisse, jedoch mit der Beschränkung,daß die Verfügung
der Einleitung des förmlichenDisziplinar-Verfahrens immer

von der obersten Jnstanz ausgehen muß. Diese Beschränkung
ist in der Generalsynodal-Ordnung ·a. a. O. dadurch zum Aus-v

druck gebracht worden, daß aus dem §. 23 des staatlichen Dis-

ziplinar-Gesetzes nur die Nummer l auf das kirchlicheVerfah-

renübertragenist.
»

Die im §. 68 Nr. 6 der Kirchengemeinde-und Synodal-
Ordnung vom 10. September 1873 begründete Zuziehung des

Provinzialsynodal-Vorstandes in Fällen, wo das Kon-

sistorium gegen einen Geistlichen wegen Jrrlehre die erstinstanz-
liche Entscheidung zu fällen hat, erfährt durch das neue auf
der Generalsynodal-Ordnung a. a. O. beruhende Disziplinar-
Verfahren keine Aenderung: nur die Theilnahme dieses Vor-

standes an dem auf Einleitung des Verfahrens gerichteten Kon-

sistorialbeschlusse ist durch die eben erwähnte Bestimmung in

Wegfall gekommen, welche die Zuständigkeitzu diesem Beschlüsse
den Provinzial-Behörden überhaupt entzogen und auf-die Zen-
tralsBehörde übertragen hat. »Die Theilnahme des Vorstan-
des der Generalsynode an den vom Evangelischen Ober-

Kirchenrathe zu fällendeu zweitinstanzlichen Entscheidungen in

Disziplinar-Untersuchungen der bezeichneten Art (Generalsyno-
Vol-Ordnung §. 36 Nr. l) kann erst von dem Zeitpunkte an in

Wirksamkeit treten, wo die erste ordentliche Generalsynode einen

solchen Vorstand gebildet haben wird (Generalfynodals-Ord-
nung §. 21).

·

.

An diese Bemerkungen schließenwir eine vollständigeZu-
kfammenstellung der gesetzlichen Bestimmungen an, .

Wie die Generalsynodal-Ordnung a. a. O. ausdrücklicher- Welche zufolge der GeneralsynodakOkdnung §. 7 Nr. 6 für das
"

i

förmlicheDisziplinar-Verfahren und die vorläufigeDienstenthe-
bung nunmehr Geltung haben. Wir beabsichtigen damit denen,
die es angeht, die Orientirung in dem Inhalte der neuen Ordnung

I thunlichst zu erleichtern. Die Fassung der Generalsynodal-Ord-
nung a. a. O. kommt diesem Bedürfnisse nicht entgegen, indem

sie einerseits die auf das kirchliche Gebiet übertragenen Vor-

schriften des staatlichen Disziplinar-Gesetzes nur durch Verwei-

sung auf die ziffermäßigbezeichnetenParagraphen des letzteren
kenntlich macht und andererseits die kirchlichen Modifikationen
derselben nur in der Form von Maßgabeu für die kirchliche

Anwendung dieses Gesetzes zum Ausdrücke bringt. Deshalb
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haben wir es für nöthig befunden, den Text der Paragraphen Evangelischen ObersKirchenrath zu dessen Beschlußnahmebe-

des Gesetzes mit den ans den ertheilten Maßgaben hervorge-
henden einzelnen Veränderungen zu einem Ganzen zu verbitt-

den und für den kirchlichen Gebrauch übersichtlichzusammen zu

stellen, wie folgt:

Bestimmungen über das förmliche Disziplinar-Ver-
fahren und die vorläufige Dienstenthebung auf Grund

der Generalsynodal-Ordnung §. 7, Nr. 6.

l. Bestimmungen über das förmlicheDisziplinar-Verfahren.
(§§. 22, 23 Nr. 1, 24, (27, 28, 31 bis 45 des Gesetzes vom
·

21. Juli 1852.)
Art. 1. (§. 22.) Der Entfernung aus dem Amte muß

ein förmlichesDisziplinar-Verfahren vorhergehen. Dasselbe be-

steht in der von einem Kommissare zu führenden schriftlichen
Voruntersuchuug und in einer mündlichen Verhandlung nach
den folgenden näheren Bestimmungen

Art. L. (§. 23 Nr. -l.) Die Einleitung des Disziplinar-
Verfahrens wird verfügt und der Untersuchungs-Kommissar er-

nannt von dem Evangelischen Ober-Kirchenrathe.
«

Jst jedoch Gefahr im Verzuge, so kann diese Verfügung
und Ernennung vorläufig von dem Vorsitzenden des Provin-
zial-Konsistoriums ausgehen. Es ist alsdann die Genehmigung
des Evangelischen Ober-Kirchenraths einzuholen, und, sofern
dieselbe versagt wird, das Verfahren einzustellen.

Art. Z. (§. 24.) Die entscheidenden Disziplinar-Behör-
den erster Jnstanz sind-die Provinzial-Konsistorien, ein jedes
derselben in Ansehung der zu seinem Aufsichtskreise gehörenden
Superinteudenten, Geistlichen und niederen Kirchendiener.

Art. 4. (§. 27.) Für den Fall, daß bei dem zuständigen
Konsistorium die beschlußsähigeAnzahl von Mitgliedern nicht
vorhanden ist, tritt ein anderes durch den EvangelischenOber-

Kirchenrath fubstituirtes Provinzial - Konsistorium an dessen
Stelle. Dasselbe findet statt, wenn auf den Antrag des Ver-
treters der Anklage oder des Angeschuldigten das Vorhanden-
sein von Gründen anerkannt wird, aus welchen die Unbefan-
genheit des zuständigenKonsistoriums bezweifelt werden kann.

Art. b. (§. 28.) Streitigkeiten über die Kompetenz der

Konsistorien als Disziplinar-Behördenwerden von dem Evan-

gelischen Ober-Kirchenrathe entschieden.
Art. 6. (§. 31.) Bei den Konsistorien werden die Diszi-

plinarsachen in Plenar-Sitzungen erledigt, an welchen minde-
.

stens drei stimmberechtigteMitglieder Theil nehmen müssen.
Jn diesen Plenar-Sitzungen nehmen an der Erledigung der

Disziplinarsachennur die etatsmäßigenMitglieder und dieje-
nigen Theil, welche eine etatsmäßigeStelle versehen.

«

Akk- 7s (§. 32.) Jn der Voruntersuchung wird der An-

gelchuldigteunter Mittheilung der Anschuldigungspunkte vorge-

iadenund, wenn er erscheint, gehört; es werden die Zeugen
etdlich vernommen und die zur Aufklärung der Sache dienen-
den sonstigenBeweise herbeigeschafft.

·

Die Verrichtungendes Vertreters der Anklage werden durch
einen Beamten ausgeübt, welchen der Evangelische Ober-Kir-
chenrath ernennt. »

»

Bei der Vernehmungdes Angeschuldigten und dem Ver-

bote der Zeugen ist ein vereideter Protokollführer zuzuziehew
»Akk-Si (§. 33.) Der Evangelische Ober-Kirchenrath ist

elmachtigt mit Rücksichtauf den Ausfall der Voruntersuchung,

VJPZfernere Verfahren einzustellen und geeigneten Falles nur

eine Ordtmngsstrafezu verhängen.
,

Jst das zuständigeKonsistorium der Ansicht, daß das sek-
UM Verfahren einzustellen fei, so muß dasselbe darüber an den

l richten.
Jn beiden Fällen erhält der AngeschuldigteAusfertigung

des daraus bezüglichen,mit Gründen zu unterstützendenBe-

schlusses.
»

Art. 9. (§. 34.) Wird das Verfahren nicht eingestellt,
so wird nach Eingang einer von dem Vertreter der Anklage

anzufertigenden Anschuldigungsschriftder Angeschuldigte unter

abschriftlicher Mittheilung dieser Anfchuldigungsschristzu einer

von dem Vorsitzenden des Konsistoriums zu bestimmenden Sit-

zung zur mündlichen Verhandlung vorgeladen
Art. 10. (§. 35.) Bei der mündlichenVerhandlung, welche

in nicht öffentlicherSitzung stattfindet, giebt zuerst ein von dem

Vorsitzenden des Konsistorinms aus der Zahl der Mitglieder
»

desselben ernannter Referent eine Darstellung der Sache, wie

sie aus den bisherigen Verhandlungen hervorgeht.
Der Angeschuldigte wird vernommen. .

Es wird darauf der Vertreter der Anklage mit seinem Vor-

und Antrage, und der Angeschuldigte mit seiner Vertheidignng
gehört

Dem Angefchuldigten steht das letzte Wort zu.

Art. U. (§. 36.) Wenn das Konsistorium auf den An-

trag des Angeschuldigten oder des Vertreters der Anklage, oder

auch von Amtswegen die Vernehmung eines oder mehrerer Zeu-
gen, sei es durch einen Kommissar oder mündlich vor dem

Konsistorium selbst, oder die Herbeischaffung anderer Mittel zur

Aufklärung der Sache für angemessen erachtet, so erläßt es die

erforderliche Verfügung und verlegt nöthigenfalls die Fortset-
zung der Sache auf einen anderen Tag, welcher dem Angeschul-
digten bekannt zu machen ist.

Art. 12. (§. 37.) Der Angeschuldigte, welcher erscheint,
kann sich des Beiftandes eines Advokaten oder Rechtsanwaltes
als Vertheidigers bedienen. Der nicht erscheinende Angeschul-
digte kann sich durch einen Advokaten oder Rechtsanwalt ver-

treten lassen. Dem Konsistorium steht es jedoch jederzeit zu,
das persönlicheErscheinen des Angeschuldigtenunter der War-

nung zu verordnen, daß bei seinem Ausbleiben ein Vertheidi-
ger zu seiner Vertretung nicht werde zugelassen werden.

Art. 13. (§. 38.) Bei der Entscheidunghat das Konsisto-
rium, ohne an positive Beweisregeln gebunden zu sein, nach
seiner freien, aus dem ganzen anegrisse der Verhandlungen
und Beweise geschöpftenUeberzeugung zu beurtheilen, in wie
weit die Anschuldigung für begründetzu erachten.

Die Entscheidung kann auch auf eine bloße Ordnungs-
strafe lauten.

Die Entscheidung, welche mit Gründen versehen sein muß,
wird in der Sitzung, in welcher die mündliche Verhandlung
beendigt worden ist, oder in einer der nächstenSitznugen ver-

kündigt und eine Ausfertigung derselben dem Angefchuldigten
auf sein Verlangen ertheilt. »

Art. 14. (§. 39.) Ueber die mündlicheVerhandlung wird

ein Protokoll aufgenommen, welches die Namen der Anwesen-
den und diewesentlichen Momente der Verhandlung enthalten
muß. Das Protokoll wird von dem Vorsitzenden und dem

Protokollführerunterzeichnet.
Art. 15. (§. 40.) Das Nechtsmittel des Einsprnches (Re-

stitution oder Opposition) findet nicht statt.
Art. 16. (§. 4l.) Gegen die Entscheidung steht die Be-

rufung an den Evangelischen QbersKirchenrath sowohl dem Ver-

treter der Anklage, als dem Angeschuldigten offen.
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Art. 17. (§. 42.) Die Anmeldung der Berufung geschieht
zu Protokoll oder schriftlich bei dem Konsistorium, welches die

anzugreifende Entscheidung erlassen hat. Von Seiten des Ange-
schuldigtenkann sie auch durch einen Bevollmächtigtengeschehen.

Die Frist zu dieser Anmeldung ist eine vierwöchentliche,

welche mit dem Ablaufe des Tages, an welchem die Entschei-
dung verkündigt worden ist, und für den Angeschuldigten, wel-

cherhierbei nicht zugegen war, mit dem Ablaufe des Tages beginnt,
an welchem ihm die Entscheidung zugestellt worden ist.

Art. 18. (§. 43.) Zur schriftlichen Rechtfertigung der Be-

rufung steht demjenigen, der dieselbe rechtzeitig angemeldet hat,
eine fernere vierzehntägigeFrist offen.

Diese Frist kann auf den Antrag des Appellanten angemes-
sen verlängert werden.

Neue Thatsachen, welche die Grundlage einer anderen Be-

schuldigung bilden, dürfen in zweiter Instanz nicht vorgebracht
werden.

Art. 19. (§. 44.) Die Anmeldung der Berufung und die

etwa eingegangene Appellationsschrist wird dem Appellaten in

Abschrift zugestellt, oder dem Vertreter der Anklage, falls er Ap-
pellat ist, in Urschrift vorgelegt.

Jnnerhalb vierzehn Tagen nach erfolgter Zustellung oder

Vorlegung kann der Appellat eine Gegenschrift einreichen.
Diese Frist kann aus den Antrag des Appellaten angemes-

sen verlängert werden.

,
Art. 20. (§. 45.) Nach Ablauf der im Art. 19 bestimm-

ten Frist werden die Akten an den Evangelischen Ober-Kirchen-
rath eingesandt .

Der Evangelische Ober-Kirchenrath beschließtauf den Vor-

trag eines von dem»Vorsitzenden ernannten Referenten.
Er kann die zur Aufklärung der Sache etwa erforderlichen

Verfügungenerlassen. Er kann auch eine mündliche Verhand-
lung anordnen, zu welcher der Angeschuldigte vorzuladen und

ein Vertreter der Anklage zuzuziehen ist. Der letztere wird in

diesem Falle von dem Vorsitzenden des Evangelischen Ober-

Kirchenraths ernannt.
«

—Il.Bestimmungen über die vorläufige Dienstent-
hebung.

(§§. 48 bis 54 des Gesetzes vom It. Juli 1852.)
Art. 21. (§. 48.) Die Suspension eines Superintenden-

ten, Geistlichen und niederen Kirchendieners vom Amte tritt

kraft des Gesetzes ein:

l) wenn in einem gerichtlichen Strafverfahren seine Ver-

haftung beschlossen,oder gegen ihn ein noch nicht rechts-

kräftig gewordenes Urtheil erlassen ist, welches auf den

Verlust des Amtes lautet, oder diesen kraft des Geset-

zes nach sich zieht;
2) wenn im Disziplinar-Verfahren eine noch nicht rechts-

kräftige Entscheidung ergangen ist, welche auf Dienst-
entlassung lautet,

Art. 22. (§. 49.) Jn dem im vorhergehenden Paragra-
phen unter Nr. I vorgesehenen Falle dauert die Suspension
bis zum Ablaufe des zehnten Tages nach Wiederaufhebung des

Verhastungsbeschlusses oder nach eingetretener Rechtskraft desjeni-
gen Urtheils höherer Instanz, durch welches der angeschuldigte
Beamte zu einer anderen Strafe als der bezeichneten verur-

theilt wird. .

Lautet das rechtskräftigeUrtheil aus Freiheitsstrafe, so

dauert die Suspension, bis das Urtheil vollstreckt ist. Wird

die Vollstreckungdes Urtheils, ohne Schuld des Verurtheiltem
aufgehalten oder unterbrochen, so tritt für die Zeit des Aufent-

haltes oder der Unterbrechung eine Gehaltsverkürzung(Art. 24)
nicht ein. Dasselbe gilt für die im ersten Absatze dieses Para-
graphen erwähnte Zeit von lzehn Tagen, wenn nicht vor Ab-

lauf derselben die Suspension vom Amte im Wege des Diszi-
plinar-Versahrens beschlossen wird.

Jn dem Art. 21 unter Nr. 2 erwähnten Falle dauert die

Suspension bis zur Rechtskraft der in der Disziplinarsache er-

gehenden Entscheidung
Art. 23. (§. 50.) Die zur Einleitung der Disziplinar-Un-

tersuchung ermächtigteBehörde kann die Suspension, sobald ge-

gen den Beamten ein gerichtlichesStrafverfahren eingeleitet, oder

die Einleitung einer Disziplinar-Untersuchung verfügt wird,
oder auch demnächst im ganzen Laufe des Verfahrens bis zur

rechtskräftigenEntscheidung verfügen.
Art. 24. (§. 51.) Der suspendirte Beamte behält wäh-

rend der Suspension die Hälfte seines Diensteinkommens
Aus die für Dienstunkosten besonders angesetztenBeträge ist

bei Berechnung der Hälfte des Diensteinkommens keine Rück-

sicht zu nehmen.
Der innebehaltene Theil des Diensteinkommens ist zu den

Kosten, welche durch die Stellvertretung des Angeschuldigten
verursacht werden, der etwaige Rest zu den Untersuchungskosten
zu verwenden. Einen weiteren Beitrag zu den Stellvertretungs-
kosten zu leisten ist der Beamte nicht verpflichtet.

Art. 25. (§. 52.) Der zu den Kosten (Art. 24·) nicht
verwendete Theil des Einkommens wird dem Beamten nicht
nachgezahlt, wenn das Verfahren die Entfernung aus dem

Amte zur Folge gehabt hat.
Erinnerungen über die Verwendung des Einkommens ste-

hen dem Beamten nicht- zu; wohl aber ist ihm aus Verlangen
eine Nachweisung über diese Verwendung zu ertheilen.

Art. 26. (§. 53.) Wir-d der Beamte freigesprochen, so
muß ihm der innebehaltene Theil des Diensteinkommens voll-

ständig nachgezahlt werden.

Wird er nur mit einer Ordnungsstrafe belegt, so ist ihm
der innebehaltene Tbeil ohne Abzug der Stellvertretungskosten
nachzuzahlen, so weit derselbe nicht zur Deckung der Untersu-
chungskostenund der Ordnungsstrafe erforderlich ist.

Art. 27. (§. 54.) Wenn Gefahr im Verzuge ist, kann
einem Beamten auch von solchen Vorgesetzten, die seine Su-

spension zu verfügen nicht ermächtigt sind, die Ausübung der

Amtsverrichtungen vorläufig untersagt werden; es ist aber da-

rüber sofort an die höhere Behörde zu berichten.
Das Königliche Konsistorium veranlassen wir, diesen unse-

ren Erlaß in Seinem Amtsblatte zu veröffentlichenund dem-

selben gemäß bei Ausführung des §. 7, Nr. S, der Generalsy-
nodalIOrdnung zu verfahren.

Evangelischer Ober-Kirchenrath.
Herrmann.

»

die KöniglichenKonsistorieu der acht alten Provinzcn.

Verfügung der KöniglichenRegierung zu Schleswig, die Anrech-
nung der Einnahmen aus kirchlichenNebeniimtern auf die Leh-

rerbesoldung betreffend. Vom 30. Dezember 1876.

. Schleswig, den 30. Dezember 1876.

Dem von Jhnen in Gemeinschaft mit den beiden übrigen
Mitgliedern des Vorstandes des schleswig-holsteinischen Lehrer-
vereins an uns gerichteten Antrage vom 17. d. M., daß die

Einnahmen der Lehrer aus kirchlichen Nebenämtern nicht auf
die Lehrerdotationen eingerechnet,sondern sämmtlicheLehrerstel-
len ohne Rücksichtaus eine etwaige Verbindung mit kirchlichen
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Vedienungen, ihrer Aufgabe angemessendotirtwerden-möchten,
vermögen wir, wenigstens in dieser Allgemeinheit, nicht statt-

zugeben.
Bei der in den letzten Jahren stattgehabten Regulirieng der

BesoldungsämmtlicherVolksschullehrerstellen der hiesigen Pro-

Vinz ist in Betreff der mit kirchlichen Aemtern verbundenen Leh-
rerstelleu der Grundsatz leitend gewesen, welcher, wie schon frü-

her, so namentlich auch neuerdings wieder in der im Zentral-
blgtte für die gesammte Unterrichts-Verwaltung de 1875 S. 45

abgedrucktenZirkular-Verfügungdes Herrn Ministers der geist-
lichen 2c. Angelegenheiten vom 31. Mai v. J.’l«) Ausdruck ge-

sunden hat und allen Provinzial-Regierungen zur Nachachtuug
mitgetheilt ist, der Grundsatz, daß bei Feststellung des Dienst-
einkommens einer mit kirchlichen Aemtern verbundenen Lehrer-
stelle kein Theil des Einkommens außer Betracht bleiben darf,
sondern zu erwägen ist, ob im einzelnen Falle das Gesammt-

diensteinkommen, gleichviel aus welcher Quelle dasselbe fließt,
dem Stelleninhaber ein den konkreten Verhältnissen entsprechen-
des Auskommen sichert, dabei aber allerdings der durch die

Vereinigung von Lehrerstellen mit kirchlichen Aemtern beding-
ten Mehrarbeit gebührend Rechnung zu tragen ist.

Hiernach ist einestheils da, wo die Einnahmen aus der

Kirchenbedienung der damit verbundenen Mühwaltung nicht zu

entsprechen schien, auf eine Erhöhung dieser Einnahme bei der

Vertretung der kirchlichen Gemeinde hinzuwirken versucht, und

die Schulgemeinde zur auskömmlichenBesoldung ihrer Lehrer-
ftelle angehalten, anderntheils da, wo die Einkünfte der kirch-
lichen Aemter so erheblich waren, daß die Gesammtdotation
der kombinirten Stelle ungeachtet einer an sichungenügenden
Besoldnng der Lehrerstelle unseres Erachtens den konkreten Ver-

hältnissen entsprach, von dem Verlangen einer Erhöhung der

Lehrerdotation Seitens der Schulgemeinde abgesehen. Immer
hat aber auch bei der Besoldungs-Regulirung für diese Lehrer-
stellen auf die größereoder geringere Leistungsfähigkeitder Ge-
meinden besondere Rücksichtgenommen werden müssen.

Von diesen Grundsätzen,Ihrem Antrage entsprechend, ab-

zuweichen, sind wir um so weniger in der Lage, als die von

Jhnen ausgesprochene Befürchtung, es werde in Zukunft der

Zudkaug zu den mit einem Kirchenamte kombinirten Lehrerstel-
len abnehmen und die Pflege des Orgelspieles von den ange-

PendenLehrern vernachlässigtwerden, uns nicht begründet er-

scheint, da jene Stellen in der Regel auch jetzt noch zu den

bestdotirtengehören, wenn auch der früher erheblichere Unter-
schied in der Besoldungdieser Stellen nnd der einfachen Lehrer-
stellen selbstverständlichnach der in letzterer Zeit angestrebten
a. gemeinen Veersserung der Dotation aller Lehrerstellen ge-
Mlger vwerdenmuß.

Pkelmthmuß es im einzelnen Falle dem Inhaber einer

kombkmktenStelle, welcher die mit der Verwaltung der kirchlichen
Llemter verbundenen Mühwaltung bei der stattgehabten Befol-
VUUSS-Reglllikungnicht genügend berücksichtigtglaubt, überlas-
sen Werden- sich wegen Erhöhung der für seine Stelle normir-
tm Gesammtdotationan uns zu wenden·

KöniglicheRegierung.
Abtheilungfür Kirchen- und Schulwesen.

Gehrmann.
An

«

Hunnen-r
denLåzsetrsiiTLiäsgschlegwig-hvlsteinischen

, pr. Adresse des Leh-
M , Schmakje in Altona

··) DeUtscheSchutzes-SummeJahrg.1875 Nr. 34 u.vff.

Ferienordnung für die Volksschuleudes Regierungsbezirks Ams-

berg. Vom 10. Dezember1875.

Unter Aufhebung der bezüglichenfrüherenBestimmungen
und der seitherigen örtlichenObservanzen wird über die schul-
freie Zeit in den Volksschulen Folgendes festgesetzt:

l. Außer den Sonntagen und den anerkannten kirchli-
chen Festtagen-t) der beiden christlichen Konfessionen
sind die Nachmittage der Mittwoche und Sonnabende des

ganzen Jahres schulsrei
Ob und inwieweit die schulfreien Nachmittage bei

einzelnen Volksfchulen für den Unterricht im Turnen,
in den weiblichen Handarbeiten oder in der Obstbaum-
kultur zu verwenden sind, wird in dem von dem zustän-
digen Kreisschulinspektor zu genehmigenden Stundenplane
jeder Schule bestimmt. Bei Fabrikschulen, sowie bei

Schulen mit halbtags- oder sonst getrennten

Abtheilungs-Unterricht bleibt für jeden einzelnen
Fall unsere besondere Bestimmung über die schulfreien Nach-
mittage vorbehalten.

-

2. Zu Weihnachten ist die Zeit vom 24. Dezember (Heilig-
abend) incl. bis Neujahr schulfrei

3. Die Osterferien dauern von Gründonnerstag bis zum

nächstenMittwoch einschließlich.
4. Zu Pfingsten sind der Sonnabend vor dem Feste und

die Tage bis Mittwoch nach dem Feste incl. schulsrei.
ö. Schulfrei sind ferner -

a. Der Geburtstag Sr. Majestät des Kaisers und

Königs, und der Sedantag (2. September), beide

jedoch erst nach Abhaltung der Schulfeier;
b. die für die regelmäßigenund außerordentlichenLeh-

rerkonferenzen von den zuständigen Vorgesetzten
bestimmten ganzen oder halben Tage, jedoch nur

für den Fall der persönlichen Theilnahme
des Lehrers; -

o. bei katholischen Schulen der Allerseelentag (2. No-

vember), sofern die ortsübliche Feier die ganze oder

theilweise Aussetzung des Unterrichtes nöthig macht
und der Ortsschulvorftand solche nach erhaltener Ge-

nehmigung des Kreisschulinspektors anordnet.

6. Erreicht im Sommer die Hitze bis Vormittags 11 Uhr
20 Grad Reaumur im Schatten, so fällt auf Anordnung
des Ortsschulvorstandes der Nachmittagsunterricht aus. Der

Lehrer (die Lehrerin) hat über die erfolgte Anordnung
einen Vermerk im Schultagebuche zu machen.

7. Außer den vorgenannten schulfreien Tagen hat jede Volks-

schule in jedem Sommerhalbjahre fünf Wochen
Hauptferien.

Dieselben finden in zwei Abschnitten als Sommer- und

Herbstferien oder wo örtliche Bedürfnisse es nöthig ma-

chen, ohne Unterbrechung statt. Bei Theilung der

die)Diese Festtagesind außer den unter «2,Z, 4 genannten drei höchsten
Festzeiten .

a« für beideKonfessioueu.
l. Neujahr.
2. Buß- und Bettag (Mittwoch nach anilate).
Z. Christi Himmelfuhrt.

b. für die Katholiken allein:
«

l. Epiphanien (Hl. drei Könige, 6. Januar).
. Mariä Reinigung (Lichtmeß,Z. Februar).
. Mariä Verkündigung(25. März).

.

FekreiårsteTag des Frohnleichnamsfestes(Donnerstag nach Dreiqu-

. Pegtekimd Paul (29. Juni)·
. Allerheiligen (l. November).
. Mariii Empfängntß (8. Dezember).YOU
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Auzeigen.

Hauptferien findet der erste Theil gegen die Mitte (Soin- E

merferien), der andere am Schlusse des Somniersemesters
(Herbstferien) statt. Sowohl die Herbstferien wie die

ungetheilten füufwöchentlicheuHauptferien fallen inner-

halb des Zeitraumes vom Z. September bis zum 15.

Oktober. «

Jin Uebrigen befindet über den Anfang ioie über

das Ende der Hauptferieu innerhalb der Grenzen der

gegenwärtigen Bestimmungen der Kreislandrath nach
Anhörung des Kreisschulinspektors.Bei den desfallsigen
Festsetzungen,welche einheitlich ffür den ganzen Kreis zu

treffen sind, ist aus dem Lande und in Städten mit

überwiegend ländlicherBeschäftigung auf die wirth-
schaftlicheu Bedürfnisse der Bevölkerung, namentlich der

verschiedenen Erntezeite.n, in Städten mit nicht über-

wiegend läiidlicher Beschäftigung, auf die beson-
deren Ortsverhältnisse gebührende Rücksichtzu nehmen.

. Der Landrath ist befugt, auf den Antrag eines Ortsschul-
vorstaudes die Hauptserien um 8 Tage zu verlängern,
wenn solches ein durch die Ungunst der Witterung her-
beigeführter wirthschaftlicher Nothstand erforder-
lich macht.

«

9. Außer den hiermit festgesetztenZeiten darf der Schulun-
terricht tage- oder stundenweise weder vom Lehrer ohne
besondere Erlaubniß ausgesetzt, noch von den Schulkin- ?

dern ohne Dispeusation versäumt werden. Uniiberwindliche
Hindernisse, Schulunterricht zu ertheilen, hat der Lehrer
dem nächstenVorgesetzten ohne Verzug anzuzeigen.
Die Ferienzeit ist von den Ortsschulvorständen zur Aus-

führung der Schulhausreparaturen, zum Farben der Schul-
ziinmer und zu anderen den Schulunterricht störenden Ar-

beiten im Schulhause oder auf dem Schulgehöfte zu be-

nutzen.
Die Vorstehenden Bestimmungen treten sofort in Kraft.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.
Keßler.

10.

II.

A. Vb. 4877.
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Die ,,Deutfche Schulzeitung«.

Central-Organ für ganz Deutschland, herausgegeben von

Fr. Eduard Keller,

enthält in Nr. 9: Amtliches. Leitartitel: Die Gewerbe- und Fort-
bildungsschulen. Korrespondenzen: Berlin (Verhandlungenim Abgeord-
netenhause iiber die Lehrer an den Strafanstalten Die höh. Lehranstalten iu

der Provinz Posen. Verhandlungen über den Etat des Kultusministeriums.
Unterricht in weiblichen Handarbeiten.«Petition der Stadtverordneten von

Aachen· Pensionsverhültnisseder Volksschullehrer.Försterschulen.Prüfungs-
kommission zu Hilcheubach Leopold von Ranke); Breslau (Konfirmatiou der

Kinder. Königl. Negierung); Halle (Einlassungder Kinder aus der Schule.
Fortbildungsschule); Alsen (Nordburger Schiilangelegenheit);Dortmund (Kk.-
Lehrertonferenz. Schreibmethode). Berliner - Nachrichten Vermisch-
tes: Tilsit. Potsdam Höxtetx »Grundung»eu·Erfurt. Todtenschau.
Valante-Lehrerstellen. Auzeigfen Die Beilage (Organ des Ver-
eins deutscher Lehrerinnen und ErzieherinuenJ enthalt: Bericht überdie Ver-

sammlung deutscher Lehrerinnen und Erzieherinnen am 6. Februar im Rathhause
Statuteii des Vereins: ,,Heim für Lehreriunen und Erziel)erinnen«in Dres-
den· Ueber italienische Kunstschätzevon Elise Försten

Durch alle Buchhandluugen zu beziehen:

Ein Edluarch Keller-,

Geschichtedes Preuß.Volksschulwesens.
8v0. IV. und 503 Seiten. Preis 8 Mark.

Berlin, Verlag von Robert 0sppenholoh s19]
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Auzeigen.

M- In 2 Jahren 10 starke
Ansiagenv»v-Yergtriffen!!

Beifiuirerschien:

Eha n d J i b e l
UOU

Otto Schulz.

W Ausgabe C.
Nach der analytisch-synthetischenMethode

bearbeitet
VOU

g. nottut,
Schulvorsteher in Berlin-

Preis geheftet 40 Pf., gebunden 50 Pf.

Il. Auslage.
Die außerordentlichstarke Verbreitung, welche diese neue Bearbeitung

der berühmten Schulz’schen Fibel gefunden, spricht am beredtesten für deren

vorzüglichenpiidagogischeuWerth.
Ferner erschien:

Ausgabenfiir das schriftlicheuektmen
Voll

W. Koch,
Hauptlehrer zu Berlin.

Stereoti)p-21ufl.: 234. 193. 124. 120. 77. 40.

Preise: 25. 25. Zö. 40. 40. 75 Pf.
Vom Kgl. Preuß. Unterrichts-Ministerium und den Bezirks-

Regieruugen empfohlen, durch die Schuldeputation der Stadt
Berlin in beinahe sämmtl. 90 Gemeindeschulen eingeführt und be-
reits über ganz Norddeutschland verbreitet, möge dies Buch in seiner neuen,
nun fiir alle Schulen Deutschlands geeigneten Gestalt lebhafte Verbrei-

tung finden.
«

Die Keller’sche ,,Deutsche Schulztg.« schreibt u. Die Klarheit,
Durchsichtigleit der Anordnung und die Vertheilung des Stoffes, die nach
Zahl und Form angemessenen Aufgaben, die Leichtigkeit,mit welcher der Leh-
rer nach und mit diesem Buche selbst in sehr vollen Klassen arbeiten kann,
haben dem Koch’schen Werke solchen Erfolg verschafft. Sämmtliche Hefte sind
steif broch., Papier und Deutlichkeit der Zahlen sehr gut.

Beide Schulbücher sind seit langen Jahren in den größten Theilxder
preußischenSchulen eingeführt und es spricht für ihre Vorzüglichleitdie große
Höhe der Aiiflagezahl; find doch von der Schulz’schen Hand-Fibel nun-

mehr über drei Millionen und von den Koch’schenRechenbücheru Hun-
derttausende von Exeinplaren abgesetzt.

Die Verlagsbandluug sendet frauco überall hin Freiexemplare
zur Keiintnifzuahme.

Berlin, Januar 1877.

6 Hefte.
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Mk-
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franco
,

liüiellein DeutscheLiibel 2Hesks
O-
(å«30 Pf.), laut Ausspruch der Thür. Schnlzeitg eine Ninfterfibelc

»

Z laut Ausspruch der allgem. Schulzeiig. eine Normalzbeh zur

» Prüfung bei beabsichtigterEinführung [21]
II. llekktpsts Verlagsbuchhandlungiu Wittenberg.
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- sendet
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jeder Art kann aus voller Ueberzeugung dieK Anwendung des tausendfach bewährten, in
ok. Alt-NO Uni-usslsoilsnetlsmle beschriebeneu Heilverfahrens
empfohlen werden. Dieses jetzt in 68. Anflage erschieneue 500 Seiten

starke Buch kostet nur 1 Mark und ist durch jede Buchhandlungoder

direkt VOU Richter’s Verlags-Anstalt in Leipzig zu beziehen. [22]

Für die Reduktion verantwortlich: Fr. Eduard Keller. —- Kommissious-Verlagvon Robert Oppenheitnf W., C.
Druck von F. Striewiifg in Landsberg a. W.


